
Eigenbetrieb Wasserversorgung Adelsheim –  
Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
1. Feststellungsbeschluss 
Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am  
25. November 2024 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 
2023 mit folgenden Werten fest: 
 

  EUR 

1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 782.937,73 

1.2 Summe Aufwendungen 746.785,87 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)  36.151,86 

 nachrichtlich:  

 
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 
Fehlbetragsabdeckung 

0,00 

 
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 
Überschussabführung 

0,00 

2. Liquiditätsrechnung  

2.1 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit 

78.103,97 

2.2 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 

-557.079,20 

2.3 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

-478.975,23 

2.4 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

-17.884,97 

2.5 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 

-496.860,20 

2.6 
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

-38.282,08 

3. Bilanzsumme 3.039.813,40 

 
2. Verwendung des Jahresüberschusses 
Vortrag auf neue Rechnung 
36.151,86 € 
 
3. Entlastung der Betriebsleitung 
Dem Bürgermeister als Betriebsleiter wird Entlastung erteilt. 
 
 

 
Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht kann in der Zeit von Montag, 2. Dezember bis 
einschließlich Mittwoch, 11. Dezember 2024 zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, 
Stadtkämmerei, Zimmer 105 eingesehen werden. 
Sie finden die Unterlagen auch auf der städtischen Homepage www.adelsheim.de unter dem 
Menüpunkt Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen - 2024. 
 
Bernhardt, Bürgermeister 
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